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KRÖTENZAUN MOSTLANDL-
TEICHE – HELFER/INNEN 

 
Der Umweltausschuss der Marktgemeinde 
plant die Aufstellung eines Krötenzaunes ent-
lang der Straße an den Mostlandlteichen.  

 
Wir suchen verlässliche und 
engagierte HelferInnen für: 
 

 Aufstellung Krötenzaun 
 Tägliche Entleerung der Krötenkübel 

heuer und in den Folgejahren 
 

Interessierte Personen melden sich bitte am 
Gemeindeamt (Frau Voraberger, 69 54-22) 
oder beim Obmann des Umweltausschusses 
Johann Schörkhuber (0664/121 04 29). 
 
 
 

ÖFFNUNGSZEITEN  
ALTSTOFFSAMMELZENTRUM 

 

 
 
 

Mittwoch: 13:00 – 17:00 Uhr 
Freitag: 08:00 – 18:00 Uhr 
 
Von 01.04.-30.11. 
Samstag: 09:00 – 12:00 Uhr 

SCHULEINSCHREIBUNG  
MUSIKSCHULE 

 
Gaspoltshofen 

Donnerstag, 08.04.2010, 15:30-17:00 Uhr 
Haag/H. 

Montag, 12.04.2010, 14:00-16:00 Uhr 
Pram 

Donnerstag, 15.04.2010, 15:30-17:00 Uhr 
 

Für Fragen steht die Musikschu-
le zu den BÜROZEITEN und in 
den SPRECHSTUNDEN gerne 
zur Verfügung: 
 

Telefon: 
Haag/H. (07732) 34 81 
Gaspoltshofen (07735) 60 74 
Pram (07736) 63 33 
Dir. Mag. Gabriele Puttinger: 
Montag 15:00-16:00 Uhr Haag/H. 
Mittwoch 11:20-12:20 Uhr Haag/H. 
Donnerstag 14:30-15:30 Uhr Gaspoltsh. 
Donnerstag 15:50-16:50 Uhr Pram 
Sekretariat, Martina Keindl 
Montag 09:00-16:00 Uhr Haag/H. 
Dienstag 11:00-16:00 Uhr Haag/H. 
Mittwoch 09:00-11:00 Uhr Haag/H. 
 
 

FEUERBESCHAU 
MELDUNG BEHOBENER MÄNGEL 

 
Es wird ersucht, die Behebung der bei der Feuer-
beschau festgestellten Mängel im Bauamt des Ge-
meindeamtes zu melden! Ansonsten muss eine 
kostenpflichtige Nachbeschau angeordnet werden! 
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VERANSTALTUNGSKALENDER 

 
DATUM VERANSTALTUNG ORT

   

01.03.2010 
19:00 Uhr 

WOK-KOCHKURS 
Veranstalter: LFI OÖ (Martina Haslehner) 
Kosten: € 13,00 zzgl. Lebensmittelkosten 

Schnelle Pfannen- und Wokgerichte liegen stark im 
Trend. Kochen mit dem Wok bzw. mit beschichteten 

Pfannen ist ideal für die schnelle Küche. In diesem Se-
minar gibt’s viele Rezeptideen und Tipps für eine geniale, 

vitale Regionalküche mit kulinarischem Wohlfühlplus. 

Küche Marktgemeindeamt 
Anmeldung bei: 

Helga Heftberger (6647) 

05.03.2010 
15:00-18:00 Uhr 

5. OÖ GEMEINDEFAMILIENTAG zum Thema 
„Familie hat in der Zeit der Wirtschaftskrise Konjunktur“ 

Die Veranstaltung kann kostenlos besucht werden! 
Nähere Informationen unter www.gaspoltshofen.info 

Landesdienstleistungszentrum Linz 
Anmeldung erforderlich unter: 

(0732) 7720-11584 oder 
Andrea.leutgeb@ooe.gv.at  

09.03.2010 
19:30 Uhr 

KULINARISCHE MITBRINGSEL 
Veranstalter: LFI OÖ (Johanna Kirchsteiger) 
Kosten: € 13,00 zzgl. Lebensmittelkosten 

Sie möchten nette Mitmenschen gerne originell und ganz 
persönlich beschenken? Dann sind Sie bei diesem Kurs 
genau richtig! Holen Sie sich Tipps und Anregungen für 

köstliche Marmeladenkreationen, würzige Chutneys, 
süße Überraschungen, herzhafte Gaumenfreuden,… 

Küche Marktgemeindeamt 
Anmeldung bei: 

Helga Heftberger (6647) 

11.03.2010 
19:00 Uhr 

GEMEINDERATSSITZUNG Sitzungssaal  
des Marktgemeindeamtes 

12.03.2010 
20:00 Uhr 

ALOE-VERA-VORTRAG 
Petra Lehner & Ernst Möstl dürfen Sie mit neuen  

Produkten und Kostproben durch einen  
interessanten Abend oder Vormittag führen!  

Weitere Termine: Montag, 15.03.2010. – 9:00 Uhr &  
Mittwoch, 31.03.2010 – 20:00 Uhr 

Bei JEM-Vital 
Föching 9, 4673 Gaspoltshofen 

Elisabeth Maria Jäger 
(0676) 67 36 25  

Telefonische Voranmeldung 
erbeten! 

12.03.2010 
09:00-18:00 Uhr 

TAG DER OFFENEN TÜR – FACHHOCHSCHULEN 
Die Fachhochschulen bieten ein topaktuelles, praxisori-
entiertes Studienangebot mit über 40 Studiengängen in 
den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Gesundheit, Technik, 

Umwelt und Informationstechnologie. 

Fachhochschulen Hagenberg, 
Linz, Steyr und Wels 

 
Info: (07242) 44 808-60 

www.fh-ooe.at  
19.03.2010 
08:00-09:00 Uhr 

KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG 
Kanzlei Dr. Maria Weidlinger 

Jeden 3. Freitag im Monat – Nächster Termin: 16.04. 

Klubzimmer des Marktgemein-
deamtes (1. Stock) 

Keine Anmeldung erforderlich! 
30.03.2010 
08:00-11:00 Uhr 

LANDWIRTSCHAFTS-FOLIENSAMMLUNG 
Details siehe Seite 7 

ALTSTOFFSAMMELZENTRUM 
GASPOLTSHOFEN 

03.04.2010 
09:00-11:00 Uhr 

ÖSTERLICHER BAUERNMARKT Im Hof des GH Danzerwirt 

05.03.2010 
19:00 Uhr 

KURS ALLG. SACHKUNDENACHWEIS (Hundehalter)
Infos bei Obm. Günther Bruckbauer: (0664) 186 88 40 

Vereinsheim Neumarkt/H.  
(gegenüber Bahnhofl) 

06.04.2010 
7:15 Uhr Abfahrt 

 EXKURSIONSFAHRT (Ortsbauernschaft Gaspoltshofen)
Alle Frauen aus Gaspoltshofen und Umgebung sind zur 

Lehrfahrt herzlich eingeladen! 
Besichtigung Haubi’s Bäckerei & Konditorei, Petzenkirchen 
Riess Emaillierbetrieb in Ybbsitz 
Besichtigung & Führung Loden Landl in Hollenstein/Ybbs 

Fahrpreis: €18,00/Person 
Führungen:  € 7,00/Person 

 
Anmeldung & Info bei: 
Helga Heftberger 66 47 & 

Anita Söllinger 66 03 
13.04.2010 
08:00-12:00 Uhr 

AMTSTAG DES NOTARIATES  
4680 Haag/H. 

GH Danzerwirt 

11.04.2010 
Ab 11 Uhr 

TERMINÄNDERUNG: statt 25.04.2010 
FRÜHSCHOPPEN mit den „Hirschen Buam“ 

Assista Das-Dorf  
Café Hausruckwald 

Möchten auch Sie einen Termin verlautbaren, welcher noch nicht im Veranstaltungskalender 2010 eingetragen ist, dann geben Sie uns bitte 
Ihre Daten bekannt! (cornelia.voraberger@gaspoltshofen.ooe.gv.at oder Tel.: 6954-22) 
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SEMINAR "RAUCHFREI IN FÜNF 
STUNDEN" IN ROTTENBACH 

 
Die "Plattform rauchfreie Gemeinde" bietet am 
Samstag 20. März, um 10.00 Uhr im Landgast-
haus Mauernböck, 4681 Rottenbach 5, ein Se-
minar "Rauchfrei in 5 Stunden – ohne Ent-
zugserscheinungen oder Gewichtsprob-
leme" an. Seminarleitung: Ing. Markus Gruber.  
Das Seminar ist für alle Jugendlichen (bis zum 
18. Lebensjahr), für werdende und stillende 
Mütter kostenlos.  
Anmeldung, weitere Termine und Info unter: 
Telefon (0800) 21 00 23 – kostenfrei. 
 
 

NACHHILFE 

 
Lehrerin erteilt Nachhilfe in den Bereichen 

Volks- und Hauptschule! 
Telefon: (0699) 101 365 47 

 
 

ALTPAPIER RICHTIG  
SAMMELN / TRENNEN: 

 
Eine Bitte des ASZ Gaspoltshofen: 
Für die Abgabe von Altpapier im Altstoffsam-
melzentrum trennen Sie bitte Kartonagen von 
übrigem Altpapier! 
Details zum richtigen Entsorgen finden Sie auch 
auf unserer Homepage www.gaspoltshofen.info  
 

ALTPAPIER: 
Zeitungen, Illustrierte, (Werbe-)Prospekte, 
Schreib-/Druckerpapier, Bücher, Kalender und 
Schreibhefte, Papierschnitzel 
  SAMMELTASCHE IM ASZ ERHÄLTLICH - 

solange der Vorrat reicht! 
 

KARTONAGEN: 
JA NEIN 

- Verpackungen aus Karton 
und Pappe 

- Faltschachteln 
- Schachteln aus Wellpap-

pe 
- Kraftpapier wie Tüten, 

Säcke und Tragtaschen 
- Packpapier 

- Schreibpapier, Briefku-
verts, Drucksorten wie 
Zeitungen, Prospekte, 
Bücher 
 zu Altpapier gemischt 

- Getränke-Verbundkartons
 eigene Abfallart 

- Ringordner, Wachspapier, 
Kohlepapier, Tapeten, 
verschmutztes Abdeck-
papier 
 zu Restabfall 

STELLENAUSSCHREIBUNGEN 
 

KOCHLEHRLING 
für das ordenseigene Alten- und 

Pflegeheim Marienheim der 
Franziskanerinnen in Gallspach 

 

Beschäftigungsbeginn: ab September 2010  
Beschäftigungsausmaß: Vollbeschäftigung 
Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungs-
schreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Geburtsurkun-
de, Staatsbürgerschaftsnachweis, Zeugnisse) 
senden Sie bitte an:  
Marienheim Alten- und Pflegeheim der Franzis-
kanerinnen von Vöcklabruck GmbH,  
Schützenweg 6, 4713 Gallspach 
Tel. 07248 / 68403, office@aph-marienheim.at  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn 
Wolfgang Cossée (Heimleiter). 

 

 
AUSHILFE FÜR BÄCKEREI 

Urlaubsvertretung! 
2 Tage (12 Std./Woche) 
 
Bäckerei Rohrer 
 (0664) 10 10 832 

 
 

E-CONTROL 
Ihr Ansprechpartner für Strom und Gas 

 
Die Regulierungsbehörde für 
Strom und Gas,  
E-Control GmbH, engagiert sich 
intensiv für die Rechte der Konsu-

mentInnen im liberalisierten Strom- und Gas-
markt. Wir sind als unabhängige Informations-
plattform darum bemüht, Österreichs BürgerIn-
nen über die Möglichkeiten eines Wechsels des 
Strom- bzw. Gaslieferanten zu informieren, bei 
etwaigen Problemen hinsichtlich der Energie-
rechnung zu helfen oder auch über Möglichkei-
ten, Energie zu sparen, aufzuklären.  
Nähere Informationen finden Sie auf der Ho-
mepage des Marktgemeindeamtes 
www.gaspoltshofen.info oder unter www.e-control.at.  
 
Energie-Control GmbH 
A-1010 Wien, Rudolfsplatz 13A 
Tel. +43 1 24724-206 
Fax +43 1 24 7 24-900 
claudia.riebler@e-control.at 
http://www.e-control.at 
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HUNDEHALTUNG: 
„GEHÄUFTE“ PROBLEME 

 
In letzter Zeit sammeln sich die Beschwerden 
darüber, dass Hundehalter die Exkremente ihrer 
Hunde beim Gassi gehen nicht – wie vorgeschrie-
ben – beseitigen.  
Wir bitten ausdrücklich darum, dieser Pflicht 
nachzukommen. Es ist nicht nur rücksichtslos 
sondern auch strafbar! 
 

Auszug aus dem Hundehaltegesetz 2002: 
§ 6 Mitführen von Hunden an  

öffentlichen Orten 
(3) Wer einen Hund führt, muss die Exkremente 
des Hundes, welche dieser an öffentlichen Orten 
im Ortsgebiet hinterlassen hat, unverzüglich be-
seitigen und entsorgen. 

§ 15 Strafbestimmungen 
(2) Verwaltungsübertretungen sind, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder durch andere Verwaltungsvorschriften 
mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
7.000 Euro zu bestrafen. 
 

Es wird nun vermehrt darauf geachtet! Betroffene 
Hundehalter haben auf jeden Fall mit Konsequen-
zen zu rechnen! 
 
 

KASTRATIONSPFLICHT  
FÜR KATZEN 

 
Der Verein "Streunerkatzen OÖ" wurde im August 
2006 gegründet. Der Verein hat seither 360 ver-
wilderte Katzen eingefangen, kastriert und ver-
letzte Katzen medizinisch betreuen lassen. 
Unser Hauptaugenmerk liegt derzeit in 
der Aufklärungsarbeit über verwilderte Katzen und 
Katzen allgemein, sowie über Vermeidung von 
Nachwuchs (Stichwort: Kastrationen). Beratung 
und Hilfe bei der Anschaffung von (Streu-
ner)Katzen. 
Um die jährliche Katzenschwemme wenigstens 
etwas einzubremsen gibt es seit 1.1.2005 eine 
Kastrationspflicht welche auch im Tier-
schutzgesetz verankert ist. 
 

Der Gesetzestext lautet: 
„Werden Katzen mit regelmäßigem Zugang ins 
Freie gehalten, so sind sie von einem Tierarzt 
kastrieren zu lassen, sofern diese Tiere nicht zur 
kontrollierten Zucht verwendet werden oder in 
bäuerlicher Haltung leben.“ 
 

Zu diesem Gesetzestext hat der Verein „Streuner-
katzen OÖ“ eine Petition ins Leben gerufen, da 
Katzen in bäuerlicher Haltung von der Kastrati-
onspflicht ausgenommen wurden und hat am 
13.03.2009 folgende Stellungnahme des Bundes-
ministeriums für Gesundheit erhalten: 
„Die Formulierung „bäuerliche Haltung" wird von 
den Initiatoren der gegenständlichen Petition of-
fenbar missverstanden. Gemeint sind damit nicht 
Katzen, die der Landwirt tatsächlich als Heimtier 
hält. Für diese Katzen gelten zweifellos dieselben 
Bestimmungen hinsichtlich der Tierhaltung wie für 
die Haltung aller anderen Katzen auch, dh. die 
Regelungen über Unterbringung und Pflege und 
insbesondere auch die Pflicht zur Kastration. Der 
Begriff „bäuerliche Haltung" wird vielmehr als 
Sammelbegriff für Katzen verwendet, die neben 
den oben erwähnten, keinem Halter zuzuordnen 
sind, wie das häufig auf bäuerlichen Betrieben 
vorkommt. Es handelt sich dabei um Tiere, die 
vielleicht zwar regelmäßig auf einem bäuerlichen 
Hof mit gefüttert werden, aber ansonsten verwil-
dert sind und als Streunertiere leben.“ 
 

Dh. Bauern müssen IHRE Katzen sehr wohl kast-
rieren lassen. Von der Kastrationspflicht ausge-
nommen sind nur Streuner, die keinem Halter 
zugeordnet werden können. Diese können daher 
jederzeit von Tierschutzvereinen eingefangen und 
kastriert werden. 
Die Kastrationspflicht wird von Tierschutzvereinen 
als auch engagierten Privatpersonen kontrolliert 
und bei Verstoß zur Anzeige gebracht. 
Bei Nichteinhaltung der Kastrationspflicht drohen 
Strafen bis zu € 3.750 Euro 
  

Wichtige Information am Rande: 
Katzen können bereits ab etwa 4 Monaten ge-
schlechtsreif werden. Eine Kastration zwischen 
dem 4. und 6. Lebensmonat ist daher mittlerweile 
durchaus üblich. Die Empfehlung, dass eine Katze 
erst rollig gewesen sein muss, oder ein Kater erst 
zu markieren angefangen haben muss, um eine 
Kastration durchzuführen zu können ist längst 
überholt und veraltet. 
  

Personen die gerne "einmal Babies" hätten oder 
das Aufwachsen der Kleinen beobachten möchten, 
sollten sich ausführlich über Trächtigkeit, Geburt 
und Aufzucht informieren und sich dann an einen 
Tierschutzverein oder Tierheim wenden. Es gibt 
leider genug hochträchtige Katzen, die nicht mehr 
kastriert werden können und die ohnehin Babies 
bekommen. Tierschutzvereine und Tierheime 
würden durch Unterbringung solcher Katzen auf 
verantwortungsbewussten und verlässlichen Pfle-
geplätzen immens entlastet werden. 
Sollten es Unklarheiten geben oder Sie Fragen 
haben, können Sie mich unter 0699 / 11 91 01 54 
erreichen. 
Sabine Auer - www.streunerkatzen.org 
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28. LANDWIRTSCHAFTSFOLIENSAMMLUNG – FRÜHJAHR 2010 

 
Am Dienstag, 30. März 2010 wird beim Altstoffsammelzentrum in Obeltsham 
die Sammlung von gebrauchten landwirtschaftlichen Folien durchgeführt. 
 
Seit der Einführung vor 14 Jahren konnten alleine aus dem Bezirk Grieskirchen 
1.629.302 kg Folien, Netze und Schnüre einer ordnungsgemäßen Verwertung zuge-

führt werden. 
Trotz angespannter Situation in der Recyclingwirtschaft (schwierige Absatzsituation durch Wirtschafts-
krise,..) wird bei der Frühjahrssammlung KEIN ENTSORGUNGSBEITRAG bei der Abgabe von Silofolien 
bei der mobilen Landwirtschaftsfoliensammlung eingehoben. 
Bei der Abgabe von Silofolien in Altstoffsammelzentren muss nach wie vor ein Entsorgungsbeitrag von 
€ 0,11 je kg eingehoben werden.  
 
SÄCKE MIT NETZEN UND SCHNÜREN – NUR MEHR IM BEZIRK GRIESKIRCHEN 
KOSTENLOS IM ALTSTOFFSAMMELZENTRUM ABGEBEN: 
Für Netze und Schnüre wurden bei den letzten Sammlungen eigene Säcke ausgeteilt. 
Ab sofort können Netze und Schnüre in Sammelsäcken nur mehr in den Altstoffsammel-
zentren des Bezirk Grieskirchen KOSTENLOS abgegeben werden. Bei der diesjährigen 
Frühjahrssammlung und zukünftigen Sammlungen können Netze und Schnüre NICHT mehr 
übernommen werden. 
Leere Sammelsäcke sind in den Altstoffsammelzentren erhältlich. 
 
VERWERTUNG VON SILOFOLIEN: 

Jedes wieder in den Recyclingprozess rückgeführte Kilogramm 
Silofolie ist ein Beitrag der Landwirtschaft zum Klimaschutz.  
 

.
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